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 Veröffentlicht am 16.07.1952

Norm

ZPO §57 Abs2 Z1

Rechtssatz

Ein argentinischer Staatsbürger, der unter seiner im Inland eingetragenen Handels6rma als Kläger auftritt, muß

Prozeßkostensicherheit leisten, da dies auch in Argentinien gefordert wird (mit diesbezüglicher Auskunft des BMJ).
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